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baren Zusammenhang mit dem allgemeinen waldbaulichen Betrieb. Sie
bilden gleichsam Einschliisse besonderer Art im iibrigen Wald. Auch
dieser Umstand spricht fiir die Wahl nicht zu kleiner Flichen bei der
Eichennachzucht. Die allgemeine Erfahrung lehrt, daB Einzel- und
Gruppeniiberhalt der Eiche gewohnlich verfehlt sind.

Grundsétzlich lassen sich die Eichenhorste, vorausgesetzt, daf sie
von einem hinreichenden Mantel eines schiitzenden Nebenbestandes
umgeben sind, in jede Betriebsform einigermafien einfiigen. Die griofiten
Vorteile zeigt jedoch in dieser Hinsicht die verfeinerte schweizerische
Femelschlagform.

Zur Frage, ob auch bei der Eiche grundsitzlich Naturverjiingung
anzustreben sel, ist hier nicht Stellung zu nehmen.

Es wurde aber bereits auf die stark verschiedene individuelle
Hiebsreife der Alteichen hingewiesen. Darin liegt auch begriindet, daB
die Naturverjiingung mit der erforderlichen raschen Abrdumung be-
deutende Zuwachs- und Wertverluste nicht vermeiden ld8t. Wald-
bauliche und wirtschaftliche Erwigungen veranlassen uns, die einzel-
nen Qualititseichen iiber einen langen Zeitraum verteilt zu nutzen, in
den Altholzbestinden also eine KEinzelbaumwirtschaft zu betreiben.
Damit gehen wir aber der Moglichkeit einer Naturverjiingung in vielen
Fillen verlustig. An die Stelle des Eichenaltholzes treten mit der Zeit
mehr und mehr der aus Hagebuchen, Buchen, Linden usw. aufgebaute,
ungleichformige Nebenbestand und die der Eiche im spéteren Alter im
Hauptbestand beigemischten Eschen, Kirschbdume, Bergahorne usw.
Die spitere Verjingung dieses Bestandes diirfte einfach und leicht in
den gesamten waldbaulichen Betrieb einzuordnen sein. Die Eiche wird
uns aber in diesen Naturverjingungen weitgehend fehlen. Sie mub
also zu gegebener Zeit und am gegebenen Ort wieder kiinstlich ein-
gebracht werden, am besten durch Saat und womdglich im Anschlufs
an vorhandene, jedoch zu wenig ausgedehnte Naturverjliingungen.

Vorlidufig handelt es sich fiir uns aber vor allem darum, iiberhaupt
wieder Eichen nachzuziehen. Die Frage nach der zweckmiBigen Ver-
jingung und Nutzung der von uns begriindeten Bestinde diirfen wir
jedenfalls ruhig spiteren Geschlechtern zur Beantwortung iiberlassen.

Anpassung der Hiebsiitze an waldbauliche Not-
wendigkeiten Von Conrad Roth, Kreisoberforster in Zofingen

Die Bestimmung des Hiebsatzes erfolgt heute zur Hauptsache auf
Grund gutachtlicher Erwidgungen. Diese stiitzen sich auf die Veridnde-
rungen des Vorrates, die Entwicklung und den Stand der Stirke-
klassenverhiltnisse, den bisherigen Hiebsatz und die Nutzungen. Die
Hiebsatzformeln, von denen diejenigen von Mantel und Heyer wohl die
gebriuchlichsten sind, dienen meist nur noch der Uberpriifung des Hieb-
satzes. Von der rein rechnerischen Hiebsatzbestimmung bhat sich der
gute Wirtschafter in zunehmendem Mafe gelost und rdumt den wald-
baulichen Verhiltnissen bei der Hiebsatzfestlegung den Vorrang ein.
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Wo die Arbeit des Forsteinrichters und Wirtschafters nicht in der-
selben Hand liegt, besteht die Gefahr, dafl die Nutzungsmoglichkeiten
verschieden beurteilt werden. Dem Wirtschafter mufl deshalb ein maf-
gebendes Mitspracherecht bei der Hiebsatzfestlegung eingerdumt wer-
den. Aber auch bei Durchfiihrung der Einrichtungsarbeit durch den
Wirtschafter selbst konnen sich unter gewissen Umstinden Unsicher-
heiten in der Hiebsatzbestimmung ergeben, wie nachfolgende Uber-
legungen dartun sollen. Dem Verfasser ist besonders daran gelegen, zu
zeigen, daf die Hiebsatzentwicklung nicht einfach parallel mit der
Vorratsbildung laufen kann. Die beiden folgenden Félle mogen dies
beweisen.

In einem Wirtschaftsgebiet des schweizerischen Mittellandes mit
stark vorherrschender Bestockung von reinen, gleichaltrigen Fichten-
bestinden machen sich vor allem in den ilteren Bestinden starke
Zerfallserscheinungen bemerkbar. Diese verlangen rasche Riumung der
nicht mehr leistungsfihigen Bestinde und damit eine Hiebsatzerhohung.
Die Gesamtvorratsentwicklung ist aber bereits riickliufig. Nach den
Hiebsatzformeln und unter Beachtung des Grundsatzes nachhaltiger
Wirtschaftstithrung miilite der Hiebsatz herabgesetzt werden, um so
mehr, als sich die Kulturarbeiten stark im Riickstand befinden.

Ein anderes Wirtschaftsgebiet mit gesunder Bestockung ist aus
vorwiegend gleichaltrigen Bestinden zusammengesetzt. Die iltesten
Bestidnde sind 80jihrig, gut geschlossen, weisen aber erst Bauholzstirke
auf; sie sind noch leistungsfihig und noch nicht verjiingt. Die Durch-
forstungen sind nachgefiibrt. Der Gesamtvorrat ist im vergangenen
Wirtschaftsabschnitt erheblich gestiegen. Die Vorrats- und Zuwachs-
entwicklung und die Berechnungen nach den Hiebsatzformeln sprechen
fiir eine HiebsatzerhOhung. Anderseits verlangen aber die iibrigen Um-
stinde, wie beispielsweise die Tatsache, daf auf dem Durchforstungs-
weg in absehbarer Zeit keine nennenswerten Nutzungen erhiiltlich sein
werden und der Massen- und Wertzuwachs in den iltern Bestinden
ausgenutzt werden mull, daB der Hiebsatz voriibergehend herab-
gesetzt wird.

Die Verinderungen des Hiebsatzes werden oft als Gradmesser des
Wirtschaftserfolges beniitzt. Im allgemeinen steigt ja bei guter Wirt-
schaftsfiilhrung und bei giinstiger waldbaulicher Entwicklung der Hieb-
satz, wihrend sinkende Tendenz auf Fehler in der Bewirtschaftung
oder auf ungiinstige Bestandesverhiltnisse hinzuweisen scheint. Im
Bestreben, den Waldbesitzer in den GenuB moglichst hoher Ertrige zu
setzen, wird der Hiebsatz bei Vorratsverbesserung meist erhoht, bei
Vorratsabnahme erniedrigt. Aber, so zweckmiBig ein solches Vorgehen
in den meisten Fillen sein mag, so wenig ist es in andern am Platz,
wie die oben angefiihrten Beispiele beweisen. Besonders da, wo die
Produktionskrifte schon in normalen Zeiten voll ausgeniitzt wurden,
entstanden infolge der kriegsbedingten Ubernutzungen vor allem in
Wildern mit gleichformigem Bestandesaufbau ganz unerfreuliche Ver-
héltnisse. Da die Durchforstungen und Lichtschlige nachgefiihrt sind,
mubten vielerorts neue Horstlichtungen vorgenommen werden, und der
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Wirtschafter sucht vergeblich die Waldflichen nach waldbaulich trag-
baren Schlaggelegenheiten ab. Wo es noch nicht so weit ist, sieht er
diesem in den nichsten Jahren zu erwartenden Zustand mit Bangen
entgegen. Die in Aussicht genommenen Nutzungseinsparungen, sofern
mit solchen in den néchsten Jahren iliberhaupt gerechnet werden darf,
vermogen zunichst nur eine ganz ungeniigende Entlastung zu bringen.

Die Verhiltnisse sind in vielen unserer gleichalterig aufgebauten
Waldungen hochst unerfreulich. Wenn sich der Wirtschatter mit diesen
Fragen und den daraus abzuleitenden Mafnahmen nicht oder zu spit
befaldt, wird er in absehbarer Zeit zu waldbaulich hochst bedenklichen
Bestandesauflockerungen oder zu einer kahl- oder saumschlagihnlichen
Wirtschaftsfiihrung mit kiinstlicher Verjiingung und all ihren Nachteilen
gezwungen werden. Das zu vermeiden, liegt sehr im Interesse der
Waldbesitzer.

Ganz anders geartete Verhiltnisse treten uns im naturgemif auf-
gebauten, ungleichalterigen Wald mit seiner stets entwicklungsfihigen
Verjingung entgegen. Hier sind die waldbaulich tragbaren Nutzungs-
moglichkeiten vervielfacht. Selbst groBle Ubernutzungen konnen die
Leistungsfihigkeit der Bestinde kaum ernsthaft gefihrden. Eine An-
passung an die verdnderlichen Bediirfnisse der Wirtschaft ist hier viel
leichter moglich. Der Plenterwald diirfte dies als einen seiner groBten
Vorteile buchen, und nicht zuletzt deshalb darf er auf passendem
Standort als Wirtschaftswald idealster Form bezeichnet werden. Die
oben geschilderten kritischen Verhiltnisse diirften aber auch in jedem
andern seit Jahrzehnten fortschrittlich geleiteten und in reichem Mafe
mit Jungwuchs durchsetzten Wirtschaftsgebiet viel weniger in Erschei-
nung treten.

Aus Vorstehendem geht hervor, dafl die Hiebsatzbestimmung nur in
sehr beschrinktem Mafie auf Formeln und auf die Vorrats- und Zuwachs-
entwicklung gestiitzt werden darf, daBl vielmehr die waldbaulichen
Verhiltnisse in erster Linie maBlgebend sein miissen. Wenn die Durch-
forstungen und die Vorbereitungshiebe ausgefiihrt sind und keine
zukunftstauglichen Verjiingungen mehr abgedeckt werden konnen, dann
sind eben keine waldbaulich zu verantwortenden Eingriffe in den Vor-
rat mehr moglich. Den Kernpunkt der Uberlegungen bei der Hiebsatz-
bestimmung bildet somit die Feststellung, in welchem Umfange im
kommenden Wirlschaftsabschnitt waldbaulich einwandfrei greifbare
Holzvorrdte zur Verfiigung stehen. Besonders in vielen gleichaltrig auf-
gebauten Waldungen kommt der Ermittlung des greifbaren Vorrates
fiir die Hiebsatzermittlung grundlegende Bedeutung zu.

Die Bestimmung des greifbaren Vorrates kann praktisch meist wohl
nur niherungsweise erfolgen, sei es auf Grund von Erfahrungszahlen
fiir Durchforstungsertrige, sei es unter Zuhilfenahme von Probeschlag-
zeichnungen oder durch blofe Schitzungen. Im nicht verjiingten Alt-
holz diirfte. der Nutzungsanfall von der Entwicklung der Verjiingungen
abhiingig und damit sehr schwer iiberblickbar sein. Um zu einiger-
mafen zuverldssigen Ergebnissen zu gelangen, bedarf es auf alle Fille
sehr sorgfiltiger Ermittlungen und guter praktischer Erfahrung. Meist



diirfte nur der Wirtschafter selbst auf Grund seiner Beobachtungen
und seiner Zukunftsabsichten die Verhéltnisse anndhernd richtig beur-
teilen konnen. In Anpassung an die beschrinkten greifbaren Vorrite
und an den waldbaulichen Zustand des Reviers wird sich unzweifelhaft
in den kommenden Jahren mancherorts die Notwendigkeit ergeben, die
Hiebsitze griindlich zu iiberpriifen und sich in der Hiebsatzfestlegung
von den bisher oft zu starren Bindungen an die Gesamtvorratsentwick-
lung zu losen.

In diesem Zusammenhange stellt sich noch die Frage nach den
finanziellen Auswirkungen voriibergehender Hiebsatzerniedrigungen,
verursacht durch den Mangel an greifbaren Vorriten. Festzuhalten ist
einmal, daBl der eingesparte Holzvorrat spiter nachbezogen werden
kann. Es darf angenommen werden, daff der Unterschied zwischen
Kapitalverzinsung wund Zuwachsleistung hochstens 1%—2 Prozent
betrigt. Unter Annahme einer jihrlichen Mindernutzung von 400 m?
und einem Nettowert von Fr. 30 pro m® errechnet sich ein jihrlicher
Ertragsausfall von Fr. 12 000. Der jihrliche Zinsausfall, der sich aus
der Nutzungseinsparung ergibt, betrigt somit hochstens Fr. 240. Wenn
aber infolge kahlen Abtriebes von 400 m?* Holzmasse eine Fliche von
1 ha kiinstlich wiederbestockt werden miifite, so ergiben sich daraus
unter Annahme einer Holzartenmischung von je der Iilfte Nadel- und
Laubholz bei handelsiiblichen Pflanzenpreisen und heutigen Arbeits-
lohnen Kulturkosten von rund Fr. 2500 pro ha. Dazu kimen auf der
Kahlfliche die vermehrten Ausgaben fiir Siiuberungen, Pflanzenabginge
usw. Es ergeben sich daraus fiir den Kahlschlagbetrieb gegeniiber dem
gut geleiteten Naturverjiingungsbetrieb Mehrkosten von mindestens
Fr. 2000 pro ha. Es steht somit aufer Frage, dafl Kahlschlag und
kiinstliche Wiederbestockung in dieser oder jener Form fiir den Wald-
besitzer durch Ausfall von Lichtungszuwachs am Altbestand, Boden-
verschlechterung und infolge hoher Kulturkosten gegeniiber jedem
planvoll geleiteten Naturverjiingungsbetrieb einen grofien Ertrags-
ausfall mit sich bringen.

Zur Vermeidung von Kahlschligen ist deshalb die Ermittlung der
greifbaren Holzvorrite im Interesse einer zweckmilBigen Hiebsatz-
festlegung vieler Waldungen dringendes wirtschaftliches und waldbau-
liches Erfordernis.

Die Forderung nach einer Ermittlung der greifbaren Vorrite fiir
die Hiebsatzbestimmung kommt scheinbar einer Wiedereinfilhrung der
Hauungspline von ehemals gleich. Der grundsitzliche Unterschied be-
steht aber darin, dal der Hauungsplan bisher durch gutachtliche Auf-
teilung des zum voraus festgelegten Hiebsatzes auf die einzelnen Ab-
teilungen ermittelt wurde. Bei diesem Vorgehen stimmten die tatsich-
lichen Schlagergebnisse mit dem Hauungsplan dort nicht iiberein, wo
die waldbaulichen Verhiltnisse und die Absichten des Wirtschafters
nicht als unmittelbare Grundlage fiir die Aufstellung des Hauungs-
planes gedient hatten. Ein auf waldbaulicher Grundlage erstellter, den
tatsidchlichen Bestandesverhiiltnissen angepafiter und durch den Wirt-
schafter selbst aufgestellter Hauungsplan vermochte die greifbaren
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Vorrite mit denkbar bester Genauigkeit zu ermitteln und wiirde als
sicherste Grundlage fiir eine einwandfreie Hiebsatzermittlung dienen.
Eine derart griindliche Hiebsatzbestimmung verlangt vom Wirt-

schafter zeitraubende Vorarbeiten, deren Bewéltigung nur in einem nicht
zu groflen Wirtschaftsgebiet moglich erscheint.

Zur Hiebsatzbestimmung in nicht normalen Revieren
Von II. Knuchel, Ziirich

Seitdem die Holzvorrite in regelmidfigen Abstinden durch Voll-
auskluppierung bestimmt werden, hat die Hiebsatzbestimmung viel von
dem geheimnisvollen Zauber, der sie frither umgab, verloren. Am
Steigen oder Sinken der Holzvorrite und an den Verinderungen ihrer
Zusammensetzung nach Stirkeklassen kann man begangene Irrtiimer
leicht erkennen und die Hiebsidtze der Leistungsfihigkeit der Reviere
anpassen. Daf} dies nicht immer so ganz einfach ist, wie es aussieht, und
daB namentlich nicht jeder Vorratserhthung oder -verminderung eine
Etatinderung im gleichen Sinn entspricht, hat Dr. C. Rotk in seinem
Aufsatz iiber die « Anpassung der Hiebsitze an waldbauliche Notwen-
digkeiten » dargelegt. Aus seinen Ausfiihrungen geht hervor, daf bei
der Bemessung der Hiebsitze auch heute noch sorgfiltig vorgegangen
werden muf}, einerseits um dem Waldbesitzer einen moglichst hohen
Ertrag zu gewéhren, anderseits um den Wald auf dem kiirzesten Weg
einer normalen Verfassung entgegenzufiihren.

Nach Dr. Roths einleitenden Bemerkungen werden zwar heute die
Hiebsitze nicht mehr rein mechanisch nach mathematischen Formeln
berechnet, sondern gutachtliche Erwigungen iiber den Waldzustand,
die Art des Bezuges der Nutzungen und iiber die Hohe und Struktur
der Holzvorrite geben den Ausschlag. Aber der Glaube an die Zauber-
kraft der Formeln ist doch da und dort noch vorhanden, und die kanto-
nalen Einrichtungsinstruktionen enthalten nicht iiberall die notwen-
digen Vorbehalte hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit. Es ist daher gut,
daB Dr. Roth diesen Gegenstand aufgegriffen hat. Hiebsatzfragen sind
in den letzten Jahren weder im Ausland noch bei uns viel diskutiert

worden, so daf etliche Aufriumungsarbeiten nachgeholt werden
miissen.

1. Von Formeln, die zur Bestimmung oder Uberpriifung des Etats
bei uns angewendet werden, erwihnt Rotk diejenigen von Mantel und
von Heyer.
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. VvV VvV
/2 05u
wird besser in der etwas elastischeren Form
A\

c-u

K == verwendet, wobei ¢ dem



	Anpassung der Hiebsätze an waldbauliche Notwendigkeiten

